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Tarifautonomie 
Auf ein Wort, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Teil der „Agenda 2010“ der Bundesregierung ist der 
Angriff auf die verfassungsrechtlich und gesetzlich ga-
rantierte Tarifautonomie. Worum geht es?  
 
Tarifautonomie bedeutet, dass die Tarif-
vertragspar-teien (also Gewerkschaften als kollektive 
Interessen-vertretung der Arbeitnehmer einerseits und 
Arbeitge-berverbände als Interessenvertreter der tarif-
gebun-denen Unternehmen oder einzelne Arbeitgeber 
andererseits) das Recht haben, Tarifverträge auszu-
handeln, abzuschließen und inhaltlich frei zu ges-
talten ohne staatliche Einmischung. 
 
Tarifverträge regeln Rechte und Pflichten der Tarif-
vertragsparteien sowie Inhalt, Abschluß und Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen. Man unterscheidet 
Entgelttarifverträge, Eingruppierungstarifverträge, 
Man-teltarifverträge (die z.B. Arbeitzeit, Schichtzu-
schläge, Tarifurlaub usw. regeln) und besondere Tarif-
verträge (z.B. Tarifvertrag zur Beschäftigungssiche-
rung; über Altersteilzeit; über vermögenswirksame 
Leistungen usw.). Tarifverträge sind verbindlich. Sie 
dürfen nicht unterschritten werden. Ein Verzicht des 
Arbeitnehmers auf tarifliche Leistungen ist unzulässig.  
 
Abweichungen vom Tarifvertrag sind nur „nach 
oben“ möglich (Günstigkeitsprinzip) oder wenn 
Öffnungs-klauseln enthalten sind und bei deren 
Umsetzung die Tarifvertragsparteien nochmals 
zugestimmt haben. 
 
Tarifrecht, Tarifgebundenheit und tarifliche Verbind-
lich-keit sind seit Jahren immer mehr Unternehmen ein 
Dorn im Auge. Sie wollen am liebsten schalten und 
walten, wie es ihnen paßt. Sie wollen den Beschäftig-
ten ihre Schutzrechte nehmen. Sie wollen Arbeitsbe-
dingun-gen (Entgelt, Arbeitszeit usw.) massiv ver-
schlechtern. Zumindest aber wollen sie Tarifverträge, 
die einseitig ihre Handschrift tragen.  

Sie wollen die große Umverteilung von unten nach o-
ben immer weiter treiben!  
Wollen wir am Ende indische Löhne und chinesi-
sche Arbeitszeiten bei deutscher Pro-duktivität?  
 
Die Bundestagsparteien SPD, CDU/CSU, Grüne und 
FDP haben sich diese Unternehmerinteressen inzwi-
schen weitgehend zu eigen gemacht. Am 14.03.03 
forderte Kanzler Schröder in seiner Sozialabbaurede, 
dass sich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
freiwillig auf eine Lockerung des Tarifrechts verständi-
gen sollen, andernfalls müsse ein Gesetz kommen. 
Nach Schröders Vorstoß erhöhten CDU/CSU und FDP 
den Druck und legten sofort mit einem Gesetzentwurf 
nach.  
 
Und da die Bundesregierung im Streit um das Ausmaß 
des Sozialabbaus (Hartz-Gesetze I – IV, Gesundheits-
wesen, Rente) die Zustimmung der Bundesratsmehr-
heit braucht, setzen CDU/CSU und FDP die Tarif- 
autonomie als Verhandlungsobjekt und zusätzliches 
Druckmittel ein. 
Wie genau die Tarifautonomie gebrochen werden 
soll, darüber gibt es die eine oder andere unter-
schiedliche Vorstellung, aber klar ist, dass sie sie 
brechen wollen.  
 
Dafür zwei Beispiele: Sie wollen, dass der Betriebsrat 
Vereinbarungen abschliessen kann, die unterhalb des 
Tarifvertrags liegen. Sie wollen das sog. Günstigkeits-
prinzip und demokratische Beteiligung pervertieren. 
Wenn z.B. Zweidrittel der Beschäftigten eines Betrie-
bes bereit sind, auf tarifliche Leistungen bei Entgelt, 
Arbeitszeit oder Urlaub zu verzichten, so braucht die 
Gewerkschaft als Vertragspartei nicht mehr zustim-
men, sondern nur noch in Kenntnis gesetzt zu werden. 
 

Bitte wenden! 
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Wie das dann im betrieblichen Alltag aussehen 
könnte, kann man sich leicht ausmalen:  
 
• Ständig liegen uns Vorstände und Geschäfts-

führungen in den Ohren: Unsere Entgelte und Zu-
lagen sind zu hoch, unsere Arbeitszeiten nicht fle-
xibel genug, die Lohnfortzahlung bei Krankheit und 
die Lohnschutzfristen zu teuer, der Urlaub zu lang 
usw. 

 
• Oft genug werden frisierte Zahlen in Umlauf ge-

setzt, um die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens zu verschleiern oder schlechter darzu-
stellen als sie ist.  

 
• Ständig werden der Kostendruck und die billigere 

Konkurrenz bemüht. Aber sehr selten wird von den 
völlig überzogenen Profiterwartungen gesprochen. 
Stellen wir eine Tarifforderung von 4, 5 oder 6 
Prozent auf, geht für sie der Standort Deutschland 
unter. Gleichzeitig erwarten sie selbst Erträge von 
12 Prozent (so ThyssenKrupp Steel).  

 
• Und dann gibt es auch noch Konjunkturkrisen – die 

aber nicht die Arbeitnehmer zu verantworten ha-
ben, weil es keine wirtschaftliche Mitbestimmung 
gibt.  

 
• Ständig verbreiten sie Unsicherheit und Zukunfts-

angst. 
 
Da sollen Belegschaften „demokratisch“ über 
Lohnverzicht abstimmen? Da sollen Betriebsräte 
noch stärker unter Druck gesetzt werden und er-
pressbar gemacht werden? Die Tariflandschaft wä-
re über kurz oder lang vollkommen zerfasert! 
 
Das heutige Tarifsystem ist verbindlich, aber auch 
flexibel genug, um auf echte Krisensituationen zu 
reagieren. Allein in NRW gibt es bereits über 400, 
zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte, 
Öffnungsklauseln. Ganz zu schweigen von den 
zahllosen betrieblichen Öffnungsklauseln in Ost-
deutschland. Viele sind den Gewerkschaften buch-
stäblich abgepresst worden. 
 
Wir meinen: Die Tarifautonomie ist entscheidend, 
um einen Interessenausgleich zwischen Arbeit und 
Kapital herbeizuführen. Deshalb hat sie Verfas-
sungsrang. Sie darf nicht angetastet werden. Nicht 
per Gesetz und nicht freiwillig! 
 
 
 
 
  Alt und verschlissen ...  

§ 16 unseres Manteltarifvertrags Stahl regelt, dass 
„Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen 
auf ihrem bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr einge-
setzt werden können und deshalb auf einen geringer 
bezahlen Arbeitsplatz beschäftigt werden, eine Ver-
dienstsicherung erhalten“. 
 

Das schützt dauerhaft Beschäftigte, die ihre Ge-
sund-heit im Unternehmen gelassen haben und 45 
Jahre alt sind (sie haben 90 %igen Lohnschutz) 
bzw. 50 Jahre alt sind (sie haben 100%igen Lohn-
schutz) vor dem finanziellen Ruin. Dazu ein Bei-
spiel: Ein LRF mit einem Stundenlohn von zur Zeit 
14,56 € kann aus gesundheitlichen Gründen diesen 
Beruf nicht mehr ausüben. Ein Alternativarbeitsplatz 
findet sich im Waschraum, der Lohn des Wasch-
raumwärters 
beträgt aber nur 9,67 €. Ergebnis: Der Kollege be-
kommt die fehlenden 4,89 € abgesichert. Ein monat-
licher Verlust von 743,28 € allein beim Stundenlohn 
bleibt ihm erspart. Das ist den Arbeitgebern schon 
lange ein Dorn im Auge. In der Vergangenheit ist 
der Versuch der Arbeitgeber, den § 16 MTV abzu-
schaffen, am Widerstand der Beschäftigten geschei-
tert. 
 
Jung und beschissen ... 
Der Tarifvertrag über Beschäftigungssicherung si-
chert allen Auszubildenden nach abgeschlossener 
Prüfung und entsprechender persönlicher Eignung 
eine Übernahme von 12 Monaten zu. Das wurde 
bisher bei EH so umgesetzt. Berufserfahrung kann 
gesammelt werden, die Anwartschaft auf Arbeits-
losengeld wird gesichert. Dieser TV schützt u.a. un-
sere jungen Kolleginnen und Kollegen vor Willkür 
und mindert ihre Zukunftsangst. 
 
Sonderzahlung gekürzt oder weg ...  
Der entsprechende TV regelt, dass Arbeiter, Ange-
stellte und Auszubildende eine Sonderzahlung von 
110 % eines Monatseinkommens erhalten. Dies darf 
nicht unterschritten werden. 
Die Begehrlichkeiten der Arbeitgeber fangen meis-
tens bei der Sonderzahlung an, wenn es in einem 
Unternehmen kriselt. Doch es zeigt sich immer wie-
der, dass man mit Lohnverzicht kein Unternehmen 
retten kann. 
 
Arbeitszeit verkürzt oder verlängert ... 
Unser Manteltarifvertrag regelt unsere Wochen-
arbeitszeit. 35 Stunden sind festgeschrieben, aber 
durch Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat 
und Geschäftsführung sind zahlreiche Varianten bei 
der Umsetzung möglich. Durch einseitiges Unter-
nehmerhandeln oder Erpressungsdruck im Zusam-
menhang mit bedrohten Arbeitsplätzen könnte es 
dazu kommen, dass für die einen die tarifliche Ar-
beitszeit erhöht, für die anderen gesenkt würde. 
Einschließlich Leistungsverdichtung. Mit Entgeltver-
lusten bzw. ohne Mehrarbeitszuschläge. 
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